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II. Leinpfad, Brücen, Fähren, Säfen und Ladepläße. 

1, Leinpfad. 

Der Leinpfad ift derjenige Theil des Ufers eines fchiffbaren Fluffes, auf 
dem durch Menfchen und Thiere Schiffe gezogen werden fünnen. Die Fürforge 
für feine Freihaltung gehört als eine die Schiffahrt betreffende Angelegenheit 
zur Zuftändigfeit der Landespolizeibehörde.?) 

Der Leinpfad dient lediglich dem Gebrauche der Schiffer für die Zwecke 
der Schiffahrt, im Mebrigen fann der Uferbefiger das betreffende Areal injoweit 

nugen und über dasjelbe Verfügung treffen, als dieje Zweckbeftimmung hierdurch 

nicht beeinträchtigt wird. Für die Duldung des Leinpfades ift eine Entfchädi- 

gung nicht zu gewähren, nur infofern fan der Uferbefiger Erjaß fordern, als 
ihm durch einzelne Schiffsführer und deren Maßnahmen das Ufer und dejjen Be- 
feftigung bejchädigt, oder die Ufernußgung entzogen oder gefchmälert wird.t) Das 
Gleiche gilt hinfichtlich der Flößerei.’) 

Nach $ 34 der Steom- und Schiffahrts-Bolizeiverordnung für die Weichfel 
vom 7. März 1895 darf an das Ufer, an dem fich ein Leinpfad befindet, ein 

Fahrzeug nur anlegen, wenn und infomweit fich dajelbit eine öffentliche Ladejtelle 
befindet. Ausnahmen find mur in Nothfällen zugelaffen. 

2, Brüden, 

Die Anlegung von Brücken über öffentliche Ströme fann nach $ 52 Tit. 15 
Th. II Allgem. LandrechtS nur durch den Staat oder mit dejjen Genehmigung 
erfolgen. Die Brücken über öffentliche Ströme find im Gegenjaße zu den- 
jenigen über andere Gewäfjer nicht al3 Theile der an fie anjchliegenden Wege- 

züge zu behandeln, jondern ftellen jelbjtändige Sommmmifationsanftalten dar. °) 
Hieraus folgt, daß dem Staate gegenüber die Errichtung folcher Brücken 

nicht erzwungen werden fann. 
Ob die Staatsverwaltung einem Dritten die Meberbrücung eines öffent 

lichen Flufjes geftattet, ift Sache ihres freien Exmeffens, fie ift befugt, hierbei 

nicht mu polizeiliche, jondern auch alle jonftigen Gefichtspunfte zu bevickjichtigen, 

welche fich aus dem ftaatlichen Hoheitsrecht und dem ftaatlichen Eigenthun ev- 
geben, fie kann daher auch dem Dritten bei der Ertheilung der Genehmigung 

alle ihr angemefjen erjcheinenden Bedingungen vorfehreiben. Wird die Erlaubniß 
indefjen lediglich von der zuftändigen Polizeibehörde aus polizeilichen Nückjichten 

3) Gntijeh. d. D.B. G. vom 17. Februar 1896 XXX 283. 

+) 88 57—59 Tit. 15 Th. II Allgem. Landrecht2. 
5) $ 60 Tit. 15 Th. IL Allgem. Landrecht2. 
°) Mittermayer, Grundfäße des deutfchen Privatrechts, 8.1 8222 ©. 612. 812 

de8 Gefeges, betreffend die Kommunifationsabgaben, vom 16. Juni 1838 (6. ©. ©. 353) 

Entf. d. DO. B. G. vom 2. November 1885, XII 243, und vom 12. Janırar 1892, 
XXI 189.
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verfagt, oder an Bedingungen gefmüpft, jo unterliegt diefe Verfügung der 
Prüfung des Verwaltungsrichters in derjelben Weife, wie jede andere polizei 
liche Verfügung.) Dagegen find die Ortspolizeibehörden zuftändig, die Unter- 
haltung vorhandener, über öffentliche Flüffe führender Brücken in ficherheits- und 
verfehrspolizeilichen utereffe zu überwachen. Konfurriven dabei wege- und 

ftrompolizeiliche Jutereffen, jo wird der Ausgleich durch Anrufen der für beide 
Sntereffen zuftändigen Auffichtsbehörde gejucht werden müfjen. °) 

Die befonderen Vorschriften, welche bei der Fahrt durch die Weichjelbrücen 

feitens der Fahrzeuge und Flöße zu beachten find, enthält $ 24 der Strom- und 
Schiffahrtspolizeiverordnung vom 7. März 1895.) 

Die über PBrivatflüffe führenden Brücten werden rechtlich al3 Bejtandtheile 
der öffentlichen Wege behandelt, innerhalb deren fie belegen find. !°) 

ä 3. Führen. 

Nach S 51 ift das Weberjegen über öffentliche Ströme gegen Entgelt ein 
ausjchließliches Necht des Staates, Private können eine Anlage diefer Art nur 

durch ftaatliche Verleihung oder Exfitung erwerben ($ 35 Tit. 14 TH. IT und 
$ 629 Tit. 9 Th. I Allgem. Landrecht). Hieraus folgt, daß die Fähren über 
öffentliche Flüffe nicht Beftandtheile der anjchliegenden Wege find. Der Staat 
fann weder zur Emrichtung noch zur Weiterführung einer bereits eingerichteten 
Fähre gezwungen werden, ebenfo fann der Beliger einer dem öffentlichen Ver- 
fehre gegen Entgelt dienenden Fähre über einen öffentlichen Strom auf die 
Fährgerechtigfeit mit der Wirkung verzichten, daß der Fährbetrieb .eingeftellt 
werden darf. '') 

Die VBorjchrift im $ 5 Abf. 4 des Gef. vom 20. Auguft 1883, nach welcher 
die Steombauverwaltung, im Falle Fünftliche Anlandungen vor öffentlichen 
Fähren, Anlandepfägen und dergleichen liegen, deren Ausbildung und dem: 
nächjtige Freigebung möglichjt zu bejchleunigen, auch Fürjorge für zwecent- 
jprechenden Zugang zur Fähre zu treffen hat, enthält nur eine adminiftrative 
Anweifung für die VBerwaltungsbehörden, aus welcher die Fährbefiger und Fähr- 
interefjenten ein Necht auf die Herftellung eines Zuganges zur Fähre nicht ab- 
leiten können. 12) 

S 70 des wejtpreußiichen Provinzialvecht3 vom 19. April 1844 (G. ©. 

©. 73) bejtimmt, daß Diejenigen, welche fich im Belise des Nechtes befinden, 
Fähren und PBrähme zum Ueberjegen für Geld zu halten, dies Necht unter Vor- 
behalt der im polizeilicher Beziehung und in Anfehung des Fährgeldes zu 
treffenden Anordnungen auch ferner ausüben dürfen. 

) Entid. d. D.3. ©. vom 7. Dftober 1890, XX. 228, 

°%) Entjch. d. D. 3. ©. vom 26. September 1889, XVIIL 225. 
®) Bergl. au S 37 a.a.Dd. 

') Bergl. hinfichtlich der Brückenbauverpflichtung nach weitpreußifchem Provinzial- 

recht d. Entich. d. D. VB. G. vom 4. März 1896, XXIX 240, 

1) Urtheil d. DO. B. ©. vom 6. November 1891, XXII 179, und vom 80. Mai 1892 
RER 245: 

12) Entf. d. O.3B. ©. vom 23. Dezember 1896, XNXXI 207. 


